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Regierungsrat 

 

 

Luzern, 17. März 2026 

 

 

STELLUNGNAHME ZU MOTION M 567 
 

 

Nummer: M 567 

Eröffnet: 20.10.2025 / Finanzdepartement 

Antrag Regierungsrat: 17.03.2026 (ersetzt Stellungnahme vom 03.02.2026) / Ablehnung 

Protokoll-Nr.: 331 

 

 

Motion Schnider Hella und Mit. über die Ermöglichung der Einführung einer Ob-

jektsteuer auf kommunaler Ebene zur Kompensation der Steuerausfälle durch die 

Abschaffung des Eigenmietwertes auf Zweitliegenschaften 

 

Mit der vorliegenden Motion wird unser Rat beauftragt, die erforderliche gesetzliche Grund-

lage zu schaffen, die den Gemeinden die Einführung einer Objektsteuer auf kommunaler 

Ebene ermöglichen soll. Die Objektsteuer ist so auszugestalten, dass sie für die Gemeinden 

eine vollständige Kompensation der Steuerausfälle vorsieht, welche infolge der Abschaffung 

des Eigenmietwertes auf Zweitliegenschaften entstehen. Die Einführung der Objektsteuer hat 

zeitgleich mit dem Wegfall des Eigenmietwertes zu erfolgen. 

 

In der Stellungnahme zur Anfrage Bühler Milena und Mit. über die entstehenden Steueraus-

fälle bei der Abschaffung des Eigenmietwerts im Kanton Luzern (A 519) hat unser Rat darauf 

hingewiesen, dass der Kanton Luzern mit einem Anteil von nur 5 bis 6 Prozent an Zweitlie-

genschaft nicht zu den betroffenen Tourismuskantonen zählt. Der kantonale Einnahmenaus-

fall durch die Abschaffung der Eigenmietwertbesteuerung von Zweitliegenschaften wird auf 2 

bis 2,5 Millionen Franken geschätzt. Auf kommunaler Ebene erreicht der Bruttoeigenmietwert 

auf Zweitliegenschaften nur bei fünf Gemeinden einen Anteil von 10 oder mehr Prozent im 

Verhältnis zum Bruttoeigenmietwerten aller Liegenschaften. 

 

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Situation dieser fünf Gemeinden. Als Basis dient eine 

Schätzung der Mindererträge der Dienststelle Steuern. Grundlage für die Berechnungen wa-

ren die Steuerdaten, welche ebenfalls von der Eidgenössischen Steuerverwaltung für die Er-

tragsausfälle bei der direkten Bundessteuer verwendet wurden. Die dritte Spalte zeigt den 

gesamten Fiskalertrag aus dem Jahr 2024 gemäss LUSTAT-Statistik. 

 

  

https://www.lu.ch/-/klu/ris/cdws/document?fileid=454c31be563c40888317fd9de8af91bb
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Gemeinde Geschätzter 

Minderertrag 

in Franken 

Fiskalertrag 20241 

in Franken 

Verhältnis 

in Prozent 

Resultat Abstim-

mung zu Bundesbe-

schluss über die 

kantonalen Liegen-

schaftssteuern auf 

Zweitliegenschaften 

Anteil Ja-Stimmen 

Escholzmatt-Marbach 30'000 10'350'000 0,3 % 74,86 % 

Flühli 160'000 5'650'000 2,8 % 78,80 % 

Romoos 10'000 1'300'000 0,8 % 67,24 % 

Vitznau 85'000 9'120'000 0,9 % 72,21 % 

Weggis 140'000 28'740'000 0,5 % 78,24 % 

 

Die erwarteten Einnahmenausfälle dieser Gemeinden bewegen sich zwischen 0,3 und 2,8 Pro-

zenten ihrer jeweiligen gesamten Fiskaleinnahmen. Somit bewegen sich die Ausfälle auch für 

einen Grossteil dieser fünf Gemeinden in einem marginalen Bereich im Vergleich zum gesam-

ten Fiskalertrag. 

 

Seit der Teilrevision des Finanzausgleichs 2026 ist das jährliche Wachstum des Ressourcen-

ausgleichs auf maximal 10 Prozent begrenzt. Diese Wachstumsgrenze ist bei gewissen Ge-

meinden im Jahr 2026 bereits erreicht. Für diese sind keine erheblichen Kompensationsef-

fekte erwartbar. Ob diese Situation auch im Zeitpunkt der Abschaffung des Eigenmietwerts 

bestehen wird, kann derzeit, insbesondere in Anbetracht der geplanten Totalrevision des Fi-

nanzausgleichsgesetzes, nicht beurteilt werden. 

 

Aus den vorstehenden Gründen erachtet unser Rat die Einführung einer Objektsteuer als un-

verhältnismässig und längerfristig nicht als geeignetes Instrument. Denn bei einem Hypothe-

karzins ab 3 Prozent2 wäre es unter der bisher geltenden Eigenmietwertbesteuerung ohnehin 

zu Einnahmenausfällen gekommen, die nicht automatisch ausgeglichen worden wären. Eine 

Objektsteuer, die von dem hypothekarischen Zinsumfeld entkoppelt ist, kann deshalb zu ei-

ner Überbesteuerung im Vergleich zur jetzigen Situation führen. Zudem könnte sich die Ein-

führung einer Objektsteuer im interkantonalen Verhältnis als nachteilig für den Standort aus-

wirken, indem Investitionen in selbstgenutzte Zweitliegenschaften eher in Kantonen und Ge-

meinden ohne Objektsteuer getätigt werden. 

 

Die Umsetzung der Motion hätte für diejenigen Gemeinden, die eine kommunale Objekts-

teuer auf Zweitliegenschaften erheben wollen, eine Erhöhung der Personalressourcen zur 

Folge. Die Kostenfolgen für die technische Umsetzung können zum jetzigen Zeitpunkt nicht 

beziffert werden. 

 

Aus den vorstehenden Gründen beantragen wir Ihnen, die Motion abzulehnen. 

 

 
 

                                                
1 LUSTAT Statistik Luzern 
2 Gemäss Schätzungen der Eidg. Steuerverwaltung: https://www.estv.admin.ch/estv/de/home/die-estv/steuerpolitik/steuerpolitische-dossier/wohneigentumsbesteue-

rung/schaetzungen-estv.html 

 

https://www.lustat.ch/files_ftp/daten/kt/0003/w181_037t_kt0003_gd_d_2024.html
https://www.estv.admin.ch/estv/de/home/die-estv/steuerpolitik/steuerpolitische-dossier/wohneigentumsbesteuerung/schaetzungen-estv.html
https://www.estv.admin.ch/estv/de/home/die-estv/steuerpolitik/steuerpolitische-dossier/wohneigentumsbesteuerung/schaetzungen-estv.html

